




Licklederer Andreas

Von:  
Gesendet: Montag, 17. September 2018 20:52
An: Hauptamt Mängelmelder
Betreff: Erweiterung Gewerbegebiet Süd

Hallo, wie ich durch die digitale Medien erfahren habe soll es eine Planung bzw Diskussion über eine 
Erweiterung des Gewerbegebiets an der Manchingerstr. Richtung Niederfeld geben.  
Wie viele Anwohner sehe ich darin nicht wirklich einen Sinn, denn es gibt im Gewerbegebiet viel Fläche die 
ungenutzt sind ebenso wie viele leerstehende Gebäude. Natürlich ist ein Wachstum in der Stadt wichtig, 
umso wichtiger ist es meiner Meinung nach vorhandene Fläche die bereits zum Gewerbegebiet gehört und 
auch schon gewerblich genutzt wurde zu nutzen, und nicht weiteres Ackerland zu bebauen. Ich bin in 
Niederfeld aufgewachsen und weiß es zu schätzen so nah an der Stadt zu sein und dabei trotzdem das 
Gefühl zu haben auf dem Land zu wohnen wenn man in Niederfeld ist, welches auch positiv zur 
Lebensqualität Beiträgt welche in diversen Stadtteilen schon am schwinden ist. Sehe man sich nur an was 
im Süd-östlichen Teil der Stadt passiert, Parkplätze von Wohnungen werden zu Baustellen und es werden 
auf engsten Raum Wohnblocks errichtet. Wohnungsgesellschaften sind gezwungen jede vorhandene 
Fläche zu nutzen und möglichst hoch zu bauen um keinen Platz zu verschwenden. Und jetzt soll sich die 
Industrie ohne weiteres auf den Ackerflächen ausbreiten dürfen? Ganz in der Nähe von 
Naturschutzgebieten? Meiner Meinung nach ist es eh sehr merkwürdig dass das Gewerbegebiet an der 
Manchingerstr mehr oder weniger von Naturschutzgebieten umgeben ist. Dennoch sind trotz "Naturschutz" 
ständig Baustellen auf Grünflächen im Gewerbegebiet geplant oder werden umgesetzt, siehe 
Autobahnauffahrt Ingolstadt Süd Richtung Nürnberg, eine riesen Fläche wird zurzeit Anscheinend für 
Baumaßnahmen vorbereitet. Unsere Stadt ist groß und hat Potential, wir haben genügend freie Fläche um 
uns, worauf sich bestimmt Plätze finden die zu Industriegebiete zu erschaffen oder sie zu erweitern ohne 
dass vorhandene Wohnflächen mit der Industrie verschmelzen. Sie die bei dieser Entscheidung   das letzte 
Wort haben sollten sich einmal überlegen in welcher Gegend sie wohnen und denken einmal darüber nach 
ob es ihnen gefallen würde wenn plötzlich vor ihrer Haustür oder ihrem Ausblick aus dem Fenster plötzlich 
die Industrie Fuß fast, mit Lärm und Licht welches in den meisten betrieben 24 Stunden, bis zu sieben 
Tage die Woche statt findet um effizient zu sein. Ich bin eindeutig gegen diese Maßnahme, den es gibt 
andere Flächen, und auch andere Mittel an Geld für die Stadt zu kommen und oder die Stadt für 
Unternehmen die sich nieder lassen wollen attraktiver zu machen. 

MFG   
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Äußerung zur dargelegten Planung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 177 V 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich bitte Sie, meine nachfolgenden Äußerungen zur dargelegten Planung zum Bebauungs- und 

Grünordnungsplan Nr. 177 V zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen. 

Im Teil 1 der Planbegründung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 177 V „GE südlich der 

Manchinger Straße“ ist unter I.1 Anlass der Planung und Art des Vorhabens folgender Satz angeführt: 

„Die hier im Plangebiet zukünftig wegfallenden Stellplätze sind an anderer Stelle nachzuweisen.“ 

Diese Feststellung ist meiner Ansicht nach nicht hinreichend.  

Demselben Absatz ist zu entnehmen, dass die Stellplätze den Besuchern des Audi-Sportparks dienen und 

diese Plätze in unmittelbarer Nähe des Stadions vorzuhalten sind. Da die wegfallenden Stellplätze 

offensichtlich Teil des Parkplatzkonzeptes des Stadions sind, reicht es nicht aus, dass die Parkplätze in 

Zukunft nachgewiesen werden. Vielmehr muss im Rahmen des aktuellen Bebauungs- und vor allem des 

Grünordnungsplans konkret nachgewiesen werden, an welcher Stelle der Ersatz für diese Stellplätze in 

Zukunft geplant wird. 

Verzichtet man ihm Rahmen der aktuellen Planung auf den Stellplatznachweis, besteht die Gefahr, dass in 

Zukunft ein Sachzwang entsteht, mit dem eine erneute Versiegelung weiterer Flächen begründet wird. Um 

genau diesem Sachzwang der zukünftig nachzuweisenden Stellplätze vorzubeugen, ist es folglich im 

Rahmen dieses Bebauungs- und Grünordnungsplans nachzuweisen, an welcher Stelle diese Stellplätze 

entstehen sollen.  

 

Ergänzende Äußerungen:  

An welcher Stelle sollten nun diese Stellplätze nach dem Parkplatzkonzept gefunden werden? Keinesfalls 

dürfen dafür neue, bislang noch unberührte Flächen versiegelt werden. Die Zeiten sind vorbei, großflächige 

Parkplätze auf grünen Wiesen oder wertvollen Ackerböden zu errichten. Wir können es uns insbesondere in 

Ingolstadt schlichtweg nicht mehr leisten, die wertvolle Ressource „Boden“ für den ruhenden Verkehr zu 

reservieren.  

Vielmehr ist es notwendig, die Grundfläche für die offensichtlich nachzuweisenden Parklätze zu minimieren 

und notfalls auf der gleichen Grundfläche mehr Parkplätze unterzubringen. Mit anderen Worten: Wenn man 

in unmittelbarer Nähe des Stadions ein Parkdeck oder ein Parkhaus errichtet, kann man im Gegenzug 

wertvolle Flächen, die bislang durch Stellplätze belegt sind, freigeben.  



 

 

Auch der geplante Trainingsplatz im Landschaftsschutzgebiet kann somit ohne weiteres auf eine Fläche der 

bestehenden Parkplätze in der unmittelbaren Nähe des Stadions verlegt werden, wenn in absehbarer Zeit ein 

Sportpark-Parkhaus entsteht. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

 

Ingolstadt, 18.9.2018 

 

 

 



Von:
Gesendet: Dienstag, 18. September 2018 09:39
An:
Betreff: WG: Einspruch zur Planung des Gewerbegebietes südlich der Manchinger 

Straße

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
Stadtplanungsamt 
Spitalstr. 3 
85049 Ingolstadt 
Tel. 0841/305-  
Fax: 0841/305-2149 

Von:   
Gesendet: Montag, 17. September 2018 22:41 
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de 
Betreff: Einspruch zur Planung des Gewerbegebietes südlich der Manchinger Straße 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit legen wir Einspruch zu der Planung des Gewerbegebietes südlich der Manchinger Straße ein. 
Wir wohnen nun seit 2014 im Plunderweg in Niederfeld. Dies ist eine sehr schöne und ruhige Gegend, 
gerade für uns als junge Familie. 
Mit Schrecken haben wir nun erfahren, dass nicht weit weg von uns ein Gewerbegebiet entstehen soll. 
Dadurch würden wir vermehrter Lärmbelästigung ausgesetzt sein und auch das Verkehrsaufkommen würde 
zu unserem Leidwesen steigen. Hierdurch sehen wir unsere Wohn- und Lebensqualität extrem 
beeinträchtigt. 
Die Sicherheit aller Kinder in der Nachbarschaft, welche momentan noch unbeschwert in unserer Straße, 
welche eine Spielstraße ist, und auf dem Spielplatz spielen können, wird dadurch auch massiv gefährdet. 
Bitte bestätigen Sie uns den Eingang unseres Einspruchs. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 





Von:
Gesendet: Montag, 17. September 2018 21:42
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de
Cc: maengelmelder@ingolstadt.de
Betreff: Gewerbegebiet Manchinger Str. bis Kapelle Niederfeld

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie wir nun bedauerliche Weise erfahren mussten, wird seitens der Stadt Ingolstadt die Erweiterung des 
Gewerbegebietes an der Manchinger Str. bis zur Kapelle in Niederfeld angedacht. Dies ist aus unserer Sicht nicht 
hinnehmbar und möchten hiermit unser Veto gegen diese geplante Massnahme einlegen. 
Unser kleiner Ortsteil ist bereits jetzt schon durch das bestehende Gewerbegebiet oft größeren Beeinträchtigungen 
ausgesetzt. Geruchs und Lärmbelästigungen, sowie teilweises Verkehrsaufkommen durch Schwerlastverkehr, die 
den Weg ins Gewerbegebiet nicht gefunden haben und umherirren.  
Da hilft auch kein Lärmschutzwall, wie bereits jetzt schon vorhanden, denn man wird nachts oft durch laute 
Geräusche (vermutlich Verladetätigkeiten) in seiner Ruhe gestört. Wir befürchten das durch diese Erweiterung des 
Gewerbegebietes bis nah an die bestehende Bebauung heran all diese unangenehmen Faktoren noch erheblich 
verstärkt werden. 
Auch so ein kleiner Ortsteil wie Niederfeld hat Anspruch auf ein Stück Wohnqualität, derer wir ja schon in der 
Vergangenheit beraubt wurden und nicht noch mehr belastet werden wollen. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



Von:
Gesendet: Montag, 17. September 2018 21:30
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de
Betreff: Anfrage Baumaßnahme Gewerbegebiet Manchingerstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aus der Nachbarschaft habe ich ich habe gehört, dass eine Baumaßnahme Manchingerstrasse Stadt 
auswärts diskutiert wird. Hier wäre wohl ein Gewerbegebiet in Diskussion. 
Die ungefähre Lage soll sich auf dem Feld auf Höhe der Asylantenheime befinden. 
 
Gibt es hierzu eine amtliche Mitteilung? In diesem Falle möchte ich um Mitteilung hierzu bitten. 
 
Oder gibt es hier zu sonstige Unterlagen, welche sie mir zu Verfügung stellen könnten. 
 
Ich bin Anwohner in der Nähe am Plunderweg, diese Maßnahme würde sich somit in unmittelbarer 
Nachbarschaft von uns befinden. 
 
Darum äußere ich hiermit meine Bedenken, sollte hier zum Beispiel tatsächlich ein Gewerbegebiet 
diskutiert werden. 
 
Ich würde hier eine Beeinträchtigung meines Wohnumfelds sehen, und würde hierzu auch einen Einspruch 
zu dieser Maßnahme in einem separaten Schreiben in Betracht ziehen. 
 
Im voraus bedanke ich mich für ihre Antwort und Stellungnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 





Von:
Gesendet: Montag, 17. September 2018 20:51
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de; maengelmelder@ingolstadt.de
Betreff: Ausweitung Gewerbegebiet 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit legen wir Einspruch gegen die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes in Richtung Kapelle in 
Niederfeld ein.  
 
Die Wohnqualität würde enorm sinken durch Lärm und dem verstärktem Verkehr.  
Auch die Kinder könnte man nicht mehr spielen lassen an dem nahe gelegenen Spielplatz.  
Der Weiher als Erholungsgebiet könnte nicht mehr genutzt werden für Spaziergänge usw.  
Wir finden es sehr sehr schade das dass in Erwägung gezogen wird.  
Für unsere kleine bebaute Straße jede Menge Geld für Ausgleichsflächen verlangen aber eine tolle 
Erholungsfläche für die ganzen Familien aus Niederfeld und Umgebung zu nichte machen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

  



Von:
Gesendet: Montag, 17. September 2018 20:32
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de
Betreff: Erweiterung des Gewerbegebiets

Sehr geehrtes Stadtplanungsamt , 
ich köchte Einspruch erheben zur Erweiterung des Gewerbegebietes die Wohngegend Niederfeld und 
anliegend wird mit Lärmplage und ständigen Verkehr nicht mehr angenehm zu bewohnen sein. In dem 
Gewerbegebiet gibt es meiner Meinung auch genug Geschäfte.  
LG bitte verhindern sie's 
 







Von:
Gesendet: Dienstag, 18. September 2018 22:12
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de
Cc: Hauptamt Mängelmelder
Betreff: Einspruch gegen Ausweitung des  Gewerbegebietes ( Manchinger 

Strasse/Feld )

 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

  

hiermit möchte ich Einspruch gegen die geplante Ausweitung des Gewebegebietes einlegen. Die 
Ausweitung würde die Lebensqualität der dort ansässigen Bewohner massiv verschlechtern. Die 
Wohnqualität wird durch verstärkten Lärm beeinträchtigt, unser Weiher wird auch nur noch schlecht zu 
nutzen sein. 

Da wir ein sehr kinderreiches Viertel sind und sich in unmittelbarer Nähe ein Spielplatz befindet, besteht 
auch die Angst das durch ein vermehrtes Personen und Verkehrs aufkommen gleichzeitig ein höheres 
Gefährdungsrisiko für unsere entstehen wird. 

Bitte um kurze Mitteilung ob unser Einspruch eingegangen ist. 

  

Mit freundlichen Grüssen 

  

 





Von:
Gesendet: Dienstag, 18. September 2018 19:23
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de
Betreff: Erweiterung Gewerbegebiet südlich der Manchinger Str. Richtung 

Niederfeld

Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
hiermit möchte ich fristgerecht Einspruch und Beschwerde gegen folgenden Bebauungsplan einlegen: 
  

Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Nr. 177 V und Änderung des 
Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren 
"GE südlich der Manchinger Straße" 
  
Begründung:  
  
Als Anwohner von Niederfeld (Maria-in-der-Au) in letzter Baureihe sind wir (mein Mann und ich) direkt von der 
geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes betroffen. 
  
Wir haben unser Eigenheim (DHH) erst vor 2 Jahren käuflich erworben und werden nun durch diese geplante 
Bebauung mit einer erheblichen Wertminderung konfrontiert.  
  
Des weiteren sehe ich unsere bestehende Wohnqualität durch erhöhtes Verkehrsaufkommen, Baustellenlärm etc. 
erheblich gefährdet.  
Gerade aufgrund der eher ländlichen Gegend haben wir uns zum Zuzug nach Niederfeld entschieden.  
Die Einschränkungen durch Baustellen/Baufahrzeuge etc. konnten wir bereits durch die Baustelle Brücke 
Niederfeld über das gesamte letzte Jahr erleben.  
  
Außerdem möchte ich noch die Umweltbelastung insbesondere im Hinblick auf den Niederfelder Schwenkweiher 
ansprechen.  
Dieser wird durch das geplante Neubaugebiet ebenfalls stark beeinträchtigt.  
  
Ich bedanke mich im Voraus für die Bearbeitung dieses Einspruchs und bitte Sie, uns über die weiteren Schritte in 
diesem Verfahren zu informieren.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
  
  
  
  



Von:
Gesendet: Dienstag, 18. September 2018 18:15
An: stadtplanungsamt@ingolstadt.de
Betreff: Erweiterung Gewerbegebiet Niederfeld

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wie ich heute Erfahren habe, soll ein neues Gewerbegebiet auf der Niederfelder Flur in Richtung Kapelle 
entstehen. 
Dies bedeutet jedoch eine erhebliche Minderung der Wohnqualität im Ortsteil weshalb ich hiermit gegen den Bau 
ein Veto einlege. 
  
Im Gewerbegebiet in der Eriagstraße finden sich zahlreiche leerstehende Gebäude sowie das ehemalige ERIAG 
Gelände. 
Ratsam ist es, ersteinmal diese Örtlichkeiten wieder zu nutzen anstatt wertvolles Ackerland zu versiegeln. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  

 
  
  
  

























Von:
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2019 10:38
An:
Betreff: Ref.VII/61-4/Hac.

Sehr geehrte  , 
 
Danke für die ausführliche Rückmeldung bezüglich der „GE südlich der Manchinger Straße“ und die Möglichkeit, die 
Planunterlagen im Internet einzusehen. 
 
 
Ich möchte auf folgende Aussage des Abwägungsvorschlag reagieren: 

1. "Die Ausweisung von Gewerbeflächen erfolgt aufgrund einer hohen Nach- frage. Gleichwertige 
Gewerbeflächen (Größe, Grundstückszuschnitt und Verkehrsanbindung) stehen nicht zur Verfügung, 
weswegen eine Neu- ausweisung vorgenommen wird."  

Ich beobachte, dass im Gewerbegebiet an der Manchinger Straße seit vielen Jahren der ehemalige „Meisterkauf“, 
das gegenüberliegende Parkhaus und der ehemalige angrenzende Reno‐Schuhmarkt am Franziskaner Wasser leer 
steht und als Bauruine verkommt. Ebenfalls steht seit wenigeren Jahren der ehemalige Mediamarkt an der 
Eriagstraße leer. Für mich als Anwohnerin ist es nicht nachvollziehbar, dass neue Flächen für Gewerbegebiete 
versiegelt werden müssen, obwohl es ungenutzte bebaute Flächen gibt. Im Sinne der Nachhaltigkeit und für die 
Zukunft der kommenden Generationen müsste meines Erachtens die Stadt Ingolstadt alleMöglichkeiten 
ausschöpfen um dies Flächen bzw. Gebäude sinnvoll zu nutzen. Ich kann mir durchaus vorstellen das der Rückbau 
der alten Gebäude kostspielig ist, dagegen sind neuversiegelte Flächen Raubbau an der Natur. 
 
2. "Größtenteils werden die bestehen Flächen als Parkplatzfläche und Erst- aufnahmeeinrichtung genutzt. 
Somit werden zuvor versiegelte Flächen genutzt. Nur der südwestliche Teil des Geltungsbereichs stellt 
derzeitnoch Ackerland dar. Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Ingolstadt ist der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans als Gewerbefläche ausgewiesen (Ausnahme ehemalige 
Bahntrassen und einem Streifen Sukzessions- und Pflegefläche im Südosten)" 

Auf mich wirkt die Aussage, dass zuvor versiegelte Flächen genutzt werden, als schleichende 
Versiegelung, die der Bevölkerung „untergemogelt“ wird.  

 
Insgesamt möchte ich zu Bedenken geben, dass jede Erweiterung von Gewerbegebieten und Neuversiegelungen, bei 
dem heutigen Bewusstsein für die Umwelt und im Sinne der Nachhaltigkeit nicht mehr zeitgemäß ist. Die Natur, 
unser Lebensraum und die zukünftigen Generationen haben keine Stimme. Deswegen sollten wir als Anwohner, die 
sich für den Erhalt von Grünflächen einsetzten gehört und in den Entscheidungen beachtet werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 
 

 
 













An die

Stadt Ingolstadt

Herrn Oberbürgermeister Dr. Lösel

Rathausplatz

85049 Ingolstadt

B
. f. 20/d

Einspruch und Anregungen - Erweiterung des Gewerbegebiets südlich Manchinger Straße Bebauungs

und Grünordnungsplan 177V

Sehr geehrte Herr Dr. Lösel,

wir Niederfelder Bürger möchten hiermit Einspruch erheben gegen die o. g. Erweiterung und diesen mit

Anregungen verbinden.

Wir haben durch das bestehende Gewerbegebiet und die Autobahn A9 bereits unter erheblicher

Lärmbelästigung zu leiden. Nicht nur der Autolärm tags und nachts, auch Lärm durch Gewerbebetriebe mit

rückwärtsfahrenden LKW und die ansässige Recyclinganlage etc. sind an sich schon lange nicht mehr

zumutbar.

Inzwischen sind die Planungen bezüglich des geplanten Gewerbegebiets vorangeschritten und wir

befürchten weitere Beeinträchtigungen - nicht nur für uns als Anwohner Niederfelds, sondern auch für die

Fauna und Flora.

Die Planungen auf dem Gebiet InCampus werden diese Situation ebenfalls weiter verschärfen.

Wir sind besorgt wegen möglicher Lichtemissionen und negativer Auswirkungen auf die Tier- und

Pflanzenwelt.

Wir bitten daher darum, unbedingt alle Möglichkeiten bezüglich Licht- und Lärmschutz auszuschöpfen und

bei der Auswahl möglicher Neuansiedlungen und deren Detailausführungen in Planung und Betrieb zu

berücksichtigen.

Insbesondere

•  durch Maximierung des Abstands zum Wohn- und Naherholungsgebiet

•  durch Anlage von Grünstrelfen und Lärmschutzwällen

•  durch Ausrichtung von Gebäuden und Toren, so dass möglichst wenig Lärm und Licht nach

draußen oder in das Wohngebiet dringen kann

•  durch Verbot von Flutlichtbeleuchtungen und pulsierendem Licht

•  durch Minimierung der Lichtemission in Stärke und Ausrichtung/Winkel

•  durch geeignete Auswahl der Lichtfarbe

Mit freundlichen Grüßen

im Namen der Einwohner des Ortsteils Niederfeld



Von:  
Datum: 4. September 2019 um 14:14:53 MESZ 
An: <Renate.Presslein-Lehle@ingolstadt.de> 
Betreff: Bedenken im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Nr. 177 V, GE südlich der 
Manchinger Str. 

Sehr geehrte Frau Preßlein-Lehle, 

im momentan ausliegenden Plan des Bauleitverfahrens Nr. 177 V, GE südl. der Manchinger 
Str., sind Emissionskontingente verzeichnet für:  
Tag: 61-63 dB und Nacht 45-48 dB. 

Das widerspricht der schalltechnischen Untersuchung  
zum Bebauungsplan Nr. 177 T- "IN-Campus" 
der Stadt Ingolstadt, Version 1 ( Bericht-Nr.: ACB-0116-6729/14). 

Aufgeführt ist: 
unter Punkt 7.1.2 eine Einschränkung anderer potentieller Gewerbeflächen und 
unter Punkt 7.1.2.1. Gewerbefläche südlich der Manchinger Str.. 
Demnach sind vorgegeben: Tag 55 dB und Nacht 40 dB. 

Es wird nicht störendes Gewerbe ( Büros, Handwerk, Einzelhandel ) empfohlen. 

Bitte überarbeiten Sie die Pläne unter Berücksichtigung der schalltechnischen Untersuchung 
Nr. 177 T "IN-Campus. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 






